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Coronavirus: Wiederaufnahme des Unterrichts/ 
Trainings in Vereinen und Betrieben  
ab 06.05.2020  - Handlungsempfehlungen 
 
 
 
Die nachfolgenden Punkte sind Hinweise, wie Training / Unterricht (in kleinen Grup-
pen bzw. Einzeltraining) im Reiten, Fahren, Voltigieren auch in Corona-Zeiten statt-
finden kann, ohne dass das Virus weiter verbreitet wird.  
(s. anliegend/ergänzend dazu auch die „FAQs rund ums Sporttreiben“ der Nieder-
sächsischen Landesregierung) 
(Die Empfehlungen ergehen vorbehaltlich von Vorgaben der Landkreise (Gesundheits-/ 
Ordnungsämter.) 
 
Allgemeines: 

• Erlaubt ist die Ausübung von kontaktlosem Pferdesport unter Einhaltung des Ab-
standes von mindestens zwei Metern. 

• Die geltenden behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben sind einzuhal-
ten. 

• Diese Vorgaben müssen kommuniziert und ein verantwortlicher Ansprechpartner für  
den Infektionsschutz bestimmt werden. Diese Person soll Ansprechpartner für Be-
hörden und Pferdesportschüler sein. Die Trainer/ Ausbilder unterstützen die Einhal-
tung der Regeln aktiv.  

• Personen mit Krankheitssymptomen von Corona oder anderen ansteckenden Er-
krankungen dürfen die Pferdesportanlagen nicht betreten. 

• Sanitäranlagen: ausreichend Möglichkeiten Hände mit Seife zu waschen, Papier-
handtücher und, sofern beziehbar, Handdesinfektionsmittel stehen zur Verfügung. 

• Die Anwesenheitszeiten der Pferdesportler sowie der Mitarbeiter/ Helfer sind auf ein 
Mindestmaß zu reduzieren und zu dokumentieren.  

• Eine sinnvolle Wegeführung auf der Pferdesportanlage zur Einhaltung des Mindest-
abstands in allen Situationen ist zu gewährleisten. 

• Die behördlichen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben (z.B. Abstandsregelungen 
= 2,00 m) gelten auch im Stallbereich. 

• Die Vereinbarung von tierärztlichen Terminen, Schmiedebesuchen und weiteren 
pferdebezogenen Dienstleistungen (z.B. Sattler, Physiotherapeuten, Futtermittellie-
feranten) unterliegen der Koordination des Betriebsleiters/ verantwortlichen Ver-
einsvertreters. 

• Die Aufenthalts-/ Sozialräume sind geschlossen zu halten oder auf eine den be-
hördlichen Vorgaben entsprechende Anzahl zu beschränken.  

• Aufgrund einer natürlichen Belüftung und Luftzirkulation sind für die Unterrichtsertei-
lung und das Training neben Außenplätzen auch Reithallen geeignet – aber: Stand 
6.5.2020 ist die Sportausübung/ Unterrichtserteilung/ das Training in der Halle noch 
nicht gestattet. 

• Die Öffnung einer etwaigen Gastronomie richtet sich nach den allgemeinen behörd-
lichen Vorgaben (Landesregierung & Landkreis).  



Titel: Coronavirus: Wiederaufnahme des Unterrichts / Trainings in Vereinen und Betrieben an Tag X  
Herausgeber: Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN), Abteilung Vereine, Umwelt, Breitensport und Betriebe, 48231 Warendorf 
Stand: 06. Mai 2020           2 

• Je nach örtlichen Gegebenheiten muss die verantwortliche Person des Vereins/ Be-
triebs zum Schutze seines Personals und um die Abläufe bei der Versorgung der 
Pferde nicht zu stören, entscheiden, ob sie seinen Einstallern, Reitschülern etc. 
während der Fütterungszeiten das Betreten des Stalltraktes untersagt. 

 
Umgang mit der Altersfrage: 

• Pferdesportschüler müssen die Notwendigkeit der Hygiene- und Infektionsschutz-
maßnahmen verstehen und danach handeln. Etwaige besondere Vorgaben der 
Landesregierunen und örtlicher Behörden sind zu berücksichtigen. 

 
Umgang mit Risikogruppen: 

• Pferdesportler, die aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen wie z.B. Vorer-
krankungen oder Allergien mit asthmatischen Beeinträchtigungen zur Corona-
Risikogruppe zählen, können nicht in allgemeine Reitgruppen, Voltigier- und Fahr-
unterricht integriert werden. Für sie müssen individuelle Lösungen/ Einzelunterricht 
mit entsprechenden Zeitfenstern gefunden werden oder generell zu einem späteren 
Zeitpunkt begonnen werden. 

 
Anmeldung zu den Unterrichtsstunden / Abrechnung: 

• Um den persönlichen Kontakt zu vermeiden, sind telefonische/ elektronische An-
meldungen zu nutzen. Gleiches gilt für die Abrechnung: Rechnungsstellung/ Last-
schriftverfahren sind zu nutzen. 

 
Vorbereiten und Abpflegen der Pferde: 

• Pferdesportler sollen disziplinübergreifend fertig ausgerüstet/ umgezogen auf die 
Anlage kommen. 

• Unmittelbar nach dem Betreten der Anlage ist auf direktem Wege der Sanitärbe-
reich aufzusuchen und sich entsprechend gründlich die Hände zu waschen und ggf. 
zu desinfizieren, bevor weitere Gegenstände wie z.B. Putzzeug etc. angefasst wer-
den können. 

• Einweghandtücher sind zu benutzen.  

• Aufgrund der Verpflichtung zur bestmöglichen Minimierung der Personenkontakte 
auf der Pferdesportanlage, können Eltern – sofern ausreichend geeignetes Beauf-
sichtigungspersonal vorhanden ist – gebeten werden, diese nicht zu betreten.  

• Durch Gruppeneinteilung und vorgegebene Zeitfenster kommen nur dieselben Reit-
schüler, Fahrer und Voltigierer zusammen. Dies wird dokumentiert. 

• Eine verantwortliche Person des Vereins/ Betriebs sollte die Einhaltung der Hygie-
ne- und Infektionsschutzvorgaben bei der Vorbereitung und Pflege der Pferde am 
Stall beaufsichtigen bzw. Tipps und Hinweise geben. Hier ist ein solidarisches Mit-
einander besonders wichtig.  

• Putzplätze auf der Anlage müssen „entzerrt“ werden, sodass ausreichend Platz 
zwischen den Pferdesportschülern ist. Eventuell müssen draußen Anbindeplätze 
eingerichtet oder aufgebaut werden. 

• Im Eingangsbereich zu den Stallungen sollten zusätzliche Spender mit Handdesin-
fektionsmitteln angebracht werden, sofern verfügbar.  

• Sofern Pferdesportschüler beim Vorbereiten und Abpflegen des Pferdes Hilfe benö-
tigen, obliegt es dem Trainer/ Ausbilder, diese gemäß behördlicher Kontaktvorga-
ben mit möglichst geringer Helferzahl sicherzustellen. Im besten Fall übernimmt der 
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Trainer/ Ausbilder oder die verantwortliche Person des Vereins/ Betriebs die Vorbe-
reitung des Pferdes. 

• Betreten der Sattelkammern nur nacheinander und mit entsprechendem Abstand. 

• Das Tragen eines Mundschutzes beim Aufenthalt im Stall, in den Sattelkammern, 
auf den Stallgassen und an den Sanitärräumen richtet sich nach behördlichen Vor-
gaben/Empfehlungen (Landkreis/Gesundheitsamt).  

• Für jedes Schulpferd ist eigenes Putzzeug zu benutzen und nach der Benutzung zu 
reinigen und ggf. die Griffflächen zu desinfizieren. 

• Nach dem Abpflegen der Pferde ist wiederum der Sanitärbereich aufzusuchen und 
sich abermals gründlich die Hände zu waschen sowie ggf. zu desinfizieren, bevor 
der Heimweg angetreten wird. 

 
Reitunterricht: 

• Im Gegensatz zur Phase der Notbewegung ist aktive Unterrichtserteilung möglich.  

• Der vorgegebene Mindestabstand von 2 Metern zwischen den Reitschülern (Pfer-
den) und dem Reitlehrer/ Trainer ist zu jeder Zeit einzuhalten. 

• Eine Reitgruppe muss erst die Reitbahn verlassen haben, bevor die nächste diese 
betritt. Ein etwaiger Pferdewechsel ist vom Ausbilder/ Trainer unter Wahrung der 
Abstandsregeln sicherzustellen. 

• Keine direkten körperlichen Hilfestellungen. 

• Es werden Anwesenheitszeiten vorgegeben, um die Anzahl der Menschen, die sich 
zeitgleich im Stall/ auf der Pferdesportanlage befinden, zu minimieren. 

• Der Betriebsleiter/ verantwortliche Vereinsvertreter muss diese dokumentieren. 

• Die einzelnen Pferde müssen nachweislich den Reitern zugeordnet werden. Dies ist 
ebenfalls zu dokumentieren. 

• Die Anzahl der Helfer z.B. beim Springen ist je nach Größe des Platzes auf eine, 
ggf. zwei Personen zu begrenzen. 

 
Fahrunterricht 

• Im Gegensatz zur Phase der Notbewegung ist aktive Unterrichtserteilung möglich.  

• Beim Anspannen und beim Abspannen der Pferde darf eine weitere Person aktiv 
helfen, dabei sind die Abstandsregeln einzuhalten. Eine Person sichert die Pferde 
und die zweite Person spannt die Pferde an.  

• Geschirre werden nur von einer Person aus der Geschirrkammer geholt und zu den 
Pferden gebracht, die weit auseinander angebunden sind. 

• Gearbeitet wird nur mit Handschuhen. 

• Vorne auf dem Wagen bzw. Kutsche dürfen sich nur der Fahrschüler und Fahrleh-
rer/ Ausbilder aufhalten. 

• Es werden Anwesenheitszeiten vorgegeben, um die Anzahl der Menschen, die sich 
zeitgleich im Stall/ auf der Pferdesportanlage befinden, zu minimieren.  

• Der Betriebsleiter/ verantwortliche Vereinsvertreter muss diese dokumentieren. 

• Das Tragen eines Mundschutzes durch den Fahrlehrer/ Beifahrer und den Fahr-
schüler während des Fahrunterrichts auf dem Kutschbock ist aufgrund der Nähe 
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zwischen beiden zunächst Pflicht und richtet sich nach behördlichen Vorgaben/ 
Empfehlungen 

 
Voltigierunterricht 

• Im Gegensatz zur Phase der Notbewegung ist aktive Unterrichtserteilung mit Volti-
gieren möglich. 

• Gruppenunterricht oder Übungen mit zwei oder mehr Voltigierern auf dem Pferd 
sind nicht zulässig, solange die Abstandsregelung von 2,0 m gilt. Es darf immer nur 
ein Voltigierer auf dem Pferd sein.  

• Das Fertigmachen des Pferdes zum Voltigieren (Putzen und Aufgurten) darf nur von 
einer Person durchgeführt werden. 

• Das Aufwärmen für das Training muss mit genügend Abstand zwischen den Volti-
gierern erfolgen. 

• Hilfspersonen, die dem Voltigierer auf das Pferd helfen würden, sind auf Grund des 
nicht einzuhaltenden Sicherheitsabstandes nicht gestattet. Folglich können nur sol-
che Voltigierer trainieren, die in der Lage sind alleine auf das Pferd zu kommen. 
Steht eine Aufstiegshilfe (z.B. Bank) zur Verfügung, ist über diese auch ein selbst-
ständiger Aufgang möglich.  

• Der Trainer/ Longenführer kann pro Trainingseinheit max. vier Voltigierer, die mit 
dem vorgegebenen Sicherheitsabstand um den Longierzirkel verteilt warten, ein-
zeln nacheinander auf dem Pferd unterrichten. Vorgegebene Abstände zwischen 
den Voltigierern und dem Longenführer/ Trainer sind dabei ebenfalls einzuhalten. 

• Die vier Voltigierer, die sich auf dem Longierzirkel befinden, müssen erst den Zirkel 
verlassen haben, bevor die nächsten diesen betreten. 

• Ein sonst übliches Umarmen oder Abklatschen untereinander ist zu unterlassen. 

• Beim Stationstraining (z.B. auf dem Holzpferd) sind ebenfalls max. vier Voltigierer 
zugelassen (nötiger Mindestabstand ist einzuhalten).  

• Es werden Anwesenheitszeiten vorgegeben, um die Anzahl der Menschen, die sich 
zeitgleich im Stall/ auf der Pferdesportanlage befinden, zu minimieren. 

• Der Betriebsleiter/ verantwortliche Vereinsvertreter muss diese dokumentieren. 

• Die einzelnen Pferde müssen nachweislich den Voltigierern zugeordnet werden. 
Dies ist ebenfalls zu dokumentieren. 

 



Niedersächsische Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus 
vom 5. Mai 2020 - Wiederaufnahme des Sportbetriebs

FAQs der Niedersächsischen Staatskanzlei

Durch folgende FAQs sollen die Fragen der Bürgerinnen und Bürger zur Niedersächsischen 
Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in Bezug auf die 
kontaktlose sportliche Betätigung im Freien beantwortet werden.

Wo darf ich trainieren?

Erlaubt ist die körperliche und sportliche Betätigung im Freien, also auch auf Wegen und 
Wiesen in Parks und auf Bürgersteigen sowie die Nutzung öffentlicher und privater 
Freiluftsportanlagen.

Wie ist die Sportausübung möglich?

Die sportliche Betätigung auf allen Freiluftsportanlagen muss zum Schutz vor Corona-
Infektionen sehr konsequent kontaktlos und mit einem Abstand von zwei Metern erfolgen. 
Beim Sport atmen Menschen tiefer aus und ein, als im sonstigen Leben. Deshalb können sie 
potentiell auch beim Ausatmen etwaige Corona-Viren in einem etwas weiteren Umkreis 
verbreiten.

Gibt es die für Freiluftsportanlagen geltenden Regeln auch irgendwo kompakt 
zusammengefasst? Was muss ich als Verein beachten?

Alle Sportlerinnen und Sportler müssen auf Freiluftportanlagen bitte unbedingt die folgenden 
Regeln einhalten:

 ausreichend großer Abstand zwischen allen Personen (mind. zwei Meter)
 kontaktfreie Durchführung aller sportlichen Betätigungen
 konsequente Einhaltung von Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen
 Umkleidekabinen bleiben ebenso wie Gastronomiebereiche geschlossen
 Bekleidungswechsel und Körperpflege bitte zu Hause erledigen
 Steuerung des Zutritts zu den Sportanlagen / Vermeidung von Engpässen und

Warteschlangen
 Nutzung von Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen bleibt leider

ebenfalls untersagt
 Keine Zuschauer! (begleitende Eltern möglichst draußen warten oder mit großem

Abstand zum Sportgeschehen)

Gibt es Hinweise/Tipps, die diese Regeln bei den einzelnen Sportarten am besten
eingehalten werden können?

Die konkrete Ausübung/Ausgestaltung von Sportarten und die einzuhaltenden Hygiene- und
Abstandsregeln haben der Deutsche Olympische Sportbund mit den Spitzenfachverbänden
und den Landessportbünden in sportartspezifischen Übergangsregeln aufgeschrieben. Die
einzuhaltenden Hygiene- und Abstandsregeln Regeln findet man auf der Homepage des
Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) als sportartspezifische Übergangsregeln.

https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln/?Leitplanken=


Die 10 Leitplanken des DOSB bilden das Grundgerüst zur Wiederaufnahme des Sports. 
Weitere Informationen findet man auch auf der Homepage des Niedersächsischen 
Landessportbundes. 

 

Welche Sportarten sind erlaubt? 

Im Grundsatz ist die Ausübung von kontaktlosem Sport unter Einhaltung des Abstandes von 
mindestens zwei Metern in jeder Sportart erlaubt. Allerdings gibt es Sportarten, bei denen 
das Abstandwahren einfacher ist als bei anderen. Unkompliziert umsetzbar sind die Hygiene- 
und Abstandregeln bei  der Ausübung von Individualsportarten im Freien, also 
beispielsweise beim Laufen, Walken, bei der Leichtathletik, beim Radsport, beim Klettern, 
Rudern, Tennis, beim Parcours, Segeln, Golf, Bogenschießen, Reiten, Inlineskaten oder bei 
allen anderen Sportarten bei denen eine Vorwärtsbewegung oder die Vor-Ort-Ausübung 
einzeln erfolgt. 

Bei Gruppen- oder Mannschaftssportarten ist ein kontaktloses Training möglich. Die 
Rechtsverordnung verbietet auch Trainingsspiele nicht ausdrücklich, aber der zwingend zu 
jeder Zeit einzuhaltenden Mindestabstand von zwei Metern macht es so gut wie unmöglich, 
beispielsweise eine Spielsimulation im Fußball- oder Handball „6 gegen 6“ oder „11 gegen 
11“ durchzuführen. 

 

Mit wie vielen Personen darf trainiert werden? 

Bei der Zahl der Trainierenden auf den Sportanlagen gibt es keine pauschale Begrenzung. 
Entscheidend ist der Abstand zwischen den einzelnen Personen (zwei Meter). Hier geben 
sportartspezifische Konzepte des Deutschen Olympischen Sportbundes und der 
Sportfachverbände Orientierungshilfen: 

https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/sportartspezifische-
uebergangsregeln/?Leitplanken=  

https://www.lsb-niedersachsen.de/landessportbund/alltag-mit-corona/  

 

Was ist kontaktloser Sport? 

Ein Sport ist kontaktlos, wenn zu keinem Zeitpunkt der sportlichen Betätigung ein 
körperlicher Kontakt zu anderen Mitsporttreibenden erfolgt. Übungen zu zweit also nur auf 
Abstand, ohne sich zu berühren! Keine direkten körperlichen Hilfestellungen! Die Benutzung 
von Spiel- und Sportgeräten ist erlaubt. Das heißt beispielsweise, dass das Fußball- oder 
Handballtraining in Form von Passen, Dribbeln oder Hütchen-Lauf möglich ist. Eine 
Wettkampfsimulation z.B. in Form von Zweikämpfen bleibt untersagt. In Zweikampfsportarten 
kann also nur Individualtraining stattfinden. Verzichtet werden muss leider auch auf 
Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen, auf enges Jubeln und enges Trauern zu 
zweit oder in der Gruppe!  
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Was ist mit Sportmaterial und Geräteräumen? 

Geräteräume und andere Räume zur Aufbewahrung von Sportmaterial dürften von Personen 
nur unter Einhaltung des Abstandes (zwei Meter!) am besten einzeln betreten werden. Die 
Hygieneanforderungen müssen aber auch dort eingehalten werden, insbesondere sollte auf 
die regelmäßige Desinfektion von benutzten Sport – und Trainingsgeräten geachtet werden.  

 

Muss ich eine Maske tragen? 

Nein, bei der sportlichen Betätigung im Freien muss keine Maske getragen werden. Die 
sportliche Betätigung ist zulässig, wenn zu jeder Zeit ein Abstand von 2 Metern eingehalten 
wird und die Ausübung kontaktlos erfolgt. 

 

Wer öffnet die Sportanlage? 

Die Anlage wird vom jeweiligen Eigentümer bzw. Betreiber geöffnet. Das sind in der Regel 
Vereine oder Kommunen. Durch die Verordnung gibt es keine Verpflichtung zur Öffnung 
einer Sportanlage. Darauf kann auch verzichtet werden, beispielsweise wenn der Betrieb 
personell oder wirtschaftlich nicht möglich ist. Es wird mit der Verordnung nur die Möglichkeit 
einer Öffnung geschaffen. 

 

Ist für die Öffnung der Sportanlage eine Genehmigung erforderlich? 

Nein, für die Öffnung entsprechender Freiluftsportanlagen ist keine Genehmigung 
erforderlich. Für Fragen im Einzelfall sind die Gesundheitsämter vor Ort zuständig. 

 

Was ist innerhalb der Sportanlage geöffnet? 

Es sind lediglich die Übungsbereiche geöffnet. Umkleiden und Duschen bleiben 
geschlossen. Das Umziehen für den Sport und das Duschen nach dem Sport muss deshalb 
Zuhause erfolgen. Die Benutzung von Toiletten ist unter Beachtung der Abstandsregelung 
und dem Beachten der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen möglich.   

 

Darf ich mir etwas zu Essen und zu Trinken mitbringen? 

Trinken sollten Sie insbesondere bei längeren sportlichen Betätigungen unbedingt. Bitte 
Getränke und etwaige Speisen selber mitbringen. Die Gastronomie auf der Sportanlage 
bleibt geschlossen. 

 

Ist der Sport in der Halle oder im Fitnessstudio möglich? 

Nein, Sport in der Halle ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Der niedersächsische 
Weg aus der Corona-Krise sieht in einem groben Zeitplan vor, dass Indoor-Sportanlagen ab 
dem 25. Mai unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen. Das wird aber nur dann möglich 
sein, wenn sich das Infektionsgeschehen bis dahin weiter so entspannt darstellt, wie in den 
letzten Tagen.  

 



Sind Schwimm- und Freibäder geöffnet? 

Nein, zum jetzigen Zeitpunkt sind weder Schwimm- noch Freibäder geöffnet. 

Es ist vorsichtig angedacht Freibäder ab dem 25. Mai unter strengen Auflagen wieder zu 
öffnen. Auch das aber steht unter dem Vorbehalt eines weiter moderat verlaufenden 
Infektionsgeschehens. Die Hallenbäder werden erst in einer späteren Stufe, deren Zeitpunkt 
noch nicht feststeht, wieder öffnen.  

 

Sind Zuschauer bei der sportlichen Betätigung oder Training erlaubt? 

Nein, Zuschauer sind leider derzeit  bei keiner Form der sportlichen Betätigung erlaubt.  

 

Was gilt für Spitzensportler? 

Der Betrieb und die Nutzung auch öffentlicher und privater Indoor-Sportanlagen zum Zweck 
des Trainings durch Sportlerinnen und Sportler des Spitzen- und Profisports ist 
ausnahmsweise schon jetzt zulässig. Hier handelt es sich de facto um eine Art 
Berufsausübung. Und zwar durch die Sportler selbst sowie deren Trainerinnen, Trainer, 
Betreuerinnen und Betreuer sowie Personen des medizinischen und physiotherapeutischen 
Personals.  

Im Spitzensport können also alle Sportanlagen (Hallen und Freiluftanlagen) geöffnet werden. 

 

Wer ist Spitzensportler? 

Das sind Sportlerinnen und Sportler, die einem olympischen oder paralympischen Kader, 
d.h. einem Olympiakader, einem Perspektivkader oder einem Nachwuchskader 1 oder 2, 
angehören und die an einem Bundesstützpunkt, einem Landesleistungszentrum oder einem 
Landesstützpunkt trainieren. Dazu zählen auch Sportlerinnen und Sportler, die einer 
Mannschaft angehören, die ihre Sportart berufsmäßig ausüben bzw.  der 1. oder 2. 
Bundesliga, gleich welcher Sportart, angehören. Wirtschaftlich selbständige, vereins- und 
verbandsungebundene Sportlerinnen oder Sportler, die ihre Sportart berufsmäßig ausüben, 
ohne einem Bundeskader anzugehören, fallen ebenfalls in diese Gruppe. 
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